
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende
oder abweichende Bedingungen des Kunden sind nur dann verbindlich, wenn wir diese schriftlich
anerkennen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung ausführen.
(2) Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(3) Unsere Allgmeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im
Sinn von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen.
(4) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Kunden.

§ 2 Lieferung – Lieferzeit
(1) Umfang und Inhalt der  geschuldeten Lieferung ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung.
(2) Die angegebenen Lieferzeiten sind verbindlich.
(3) Alle Ereignisse höherer Gewalt, die wir nicht gemäß § 276 BGB zu vertreten haben, entbinden
uns von der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, solange diese Ereignisse
andauern. Wir sind verpflichtet, den Kunden unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen
wenn ein solches Ereignis eintritt und bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden auf
Anforderung unverzüglich zu erstatten; gleichzeitig sind wir gehalten, den Kunden Mitteilung darü-
ber zu machen. Falls ein solches Ereignis länger als drei Monate andauert, sind wir zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.
(4) Die vorstehend aufgeführten Ereignisse gelten auch als Leistungsbefreiungstatbestände für den
Kunden, soweit sie bei diesem oder innerhalb seines Herrschafts- und Organisationsbereichs
eintreten.
(5) Die Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk. Die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Lieferung geht ab Werk auf
den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir auf Wunsch des Kunden die Lieferung an seinen
Geschäftssitz ausführen oder ausführen lassen. Soweit der Kunde eine Transportversicherung ein-
gedeckt hat, ist er verpflichtet, uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche abzutreten, soweit
sich diese auf die vom Kunden übernommene Sach- und Preisgefahr beziehen. Wir nehmen hier-
mit die Abtretung an.

§ 3 Lieferverzug – Annahmeverzug 
(1) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die vom Kunden uns gesetzte angemessene Nachfrist
nicht erfüllen, ist der Kunde berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsent-
schädigung in Höhe von 1 % des Lieferwertes, nicht jedoch mehr als 5 % des Lieferwertes als pau-
schalierten Schadensersatz geltend zu machen.
(2) Diese Haftungsbegrenzung gemäß Abs. (1) gilt nicht, soweit das zwischen dem Kunden und
unsvereinbarte Liefergeschäft ein Fixgeschäft gemäß § 376 HGB ist oder wenn als Folge des von
uns zu vertretenden Verzugs das Interesse des Kunden  an einer rechtzeitigen Lieferung in Fortfall
geraten ist. Ferner gilt die Haftungsbegrenzung gemäß Abs. (1) dann nicht, wenn der Lieferverzug
darauf beruht, dass wir insoweit eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft nicht erfüllt haben.
Darüber hinaus gilt Abs. (1) dann nicht, wenn der Lieferverzug auf einen Umstand beruht, der von
uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
worden ist.
(3) Soweit die Haftungsbegrenzung gemäß Abs. (1) nicht eingreift, ist die Schadensersatzhaftung -
ausgenommen im Fall unseres vorsätzlichen Handelns - auf den vohersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden beschränkt.
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen,
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
(5) Sobald der Kunde in Annahmeverzug gerät, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Lieferung auf den Kunden über; wir sind jedoch verpflichtet,
die Lieferung ordnungsgemäß auf Kosten des Kunden zu verwahren.

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die jeweiligen Preise ab Werk netto.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die jeweiligen Zahlungen entsprechend den Vorgaben der
Auftragsbestätigung zu leisten. Sofern nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage
nach vereinbartem Lieferdatum  netto Kasse - fällig. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer
Vereinbarung.
(3) Wechsel nehmen wir nur entgegen, wenn dies schriftlich vereinbart ist. In diesem Fall trägt der
Kunde die Diskontspesen. Die Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn der geschuldete Betrag uns
unwiderruflich gutgeschrieben ist.
(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, sofern die Gegenforderung rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Darüber hinaus ist der Kunde berechtigt, ein
Zurückbehaltungsrecht sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages geltend zu machen, sofern
und soweit wir eine Pflichtverletzung gemäß § 276 BGB zu vertreten haben.
(5) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht Prozent-
punkten über dem jeweils in § 247 BGB festgesetzten Basiszinssatz p.a. als Verzugsschaden gel-
tend zu machen. Der Schaden ist höher anzusetzen, sofern wir einen höheren Verzugsschaden
nachweisen.

§ 5 Mängelhaftung
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferungen unverzüglich gemäß § 377 HGB zu untersuchen und
etwaige Mängelrügen geltend zu machen.
(2) Absatz (1) gilt auch für Zuviel- und Zuwenig-Lieferungen sowie für etwaige Falschlieferungen.
(3) Sofern ein Mangel vorliegt und rechtzeitig gerügt worden ist, sind wir berechtigt, nach unserer
Wahl innerhalb angemessener Frist die Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der
Lieferung einer mangelfreien Sache vorzunehmen. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen

Aufwendungen werden von uns getragen. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Kunden
unzumutbar, dann ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, sofern eine nicht unerheb-
liche Pflichtverletzung vorliegt, oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen.
Daneben kann der Kunde auch Schadensersatz statt der Erfüllung verlangen, sofern unsere
Haftungsbegrenzung des § 5 Abs. (5) bis (9) nicht eingreift.
(4) Die Verjährungsfrist beträgt bei neu hergestellten Sachen ein Jahr. Für gebraucht angebotene
Sachen ist die Mangelhaftung ausgeschlossen. Wenn wir die vom Kunden an uns gelieferte neu her-
gestellte Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen müssen oder der Kaufpreis uns
gegenüber gemindert wird, beträgt die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche fünf Jahre, beginnend
mit der Ablieferung der Sache (Lieferantenregress nach § 478 BGB). Für die Begrenzung unserer
Haftung gilt die Regelung von § 5 Absatz (6) bis (9) entsprechend.
(5) Unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen in § 5  Abs. (6) bis (9) ist unsere Haftung  auf
Schadensersatz ausgeschlossen.
(6) Soweit wir für die Beschaffenheit einer Sache eine Garantie gegeben haben, haften wir nach
den gesetzlichen Bestimmungen.
(7) Im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Schädigung haften wir nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Dies gilt auch bei einer einfach fahrlässigen Schädigung, sofern  wir eine vertrags-
wesentliche Pflicht verletzen. Die gesetzlichen Bestimmungen gelten ferner für die Haftung auf
Schadensersatz statt der Erfüllung bei einer erheblichen  Pflichtverletzung. Die Haftung ist in  allen
vorgenannen Fällen - ausgenommen im Fall unseres vorsätzlichen Handelns - jedoch beschränkt
auf den Umfang des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens.
(8) Die gesetzliche Haftung wegen eines Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleibt unberührt. Unberührt bleiben auch die Ansprüche des Kunden aus der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(9) Soweit die Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen begrenzt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 6 Haftung
(1) Die Haftungsbeschränkungen des § 5 Absatz (5) bis (9) gelten auch für alle sonstigen
Ansprüche -gleich, aus welchem Rechtsgrund diese uns gegenüber geltend gemacht werden.
(2) Soweit deliktische Ansprüche uns gegenüber geltend gemacht werden, bleibt die gesetzliche
Verjährungsfrist unberührt; der Kunde ist jedoch verpflichtet, etwaige  deliktische
Schadensersatzansprüche uns gegenüber innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr gericht-
lich geltend zu machen, nachdem er Kenntnis  von allen anspruchsbegründeten Voraussetzungen
erlangt hat.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen Lieferungen bis zum Eingang der Zahlungen vor, die
zwischen dem Kunden und uns aufgrund der zwischen uns bestehenden  Geschäftsverbindung bis
zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses bereits entstanden waren. Sofern zwischen dem
Kunden und uns ein Kontokorrentverhältnis vereinbart ist, bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auch
auf den jeweils anerkannten Saldo. Gleiches gilt, soweit ein Saldo nicht anerkannt wird, sondern ein
“kausaler“ Saldo gezogen wird, etwa deswegen, weil der Kunde in Insolvenz oder in Liquidation
gerät.
(2) Der Kunde ist berechtigt, die unter Vorbehalt gelieferten Waren innerhalb seines ordnungs-
gemäßen  Geschäftsgangs an Dritte weiterzuveräußern. Soweit dies geschieht, ist der Kunde
jedoch verpflichtet, uns schon jetzt alle Ansprüche abzutreten, die ihm aus dem Weiterverkauf
gegenüber seinen Abnehmern erwachsen. Die Abtretung ist auf die Höhe der Forderung beschränkt,
welche als Faktura-Endbetrag zwischen dem Kunden und uns vereinbart worden ist. Wir nehmen
die Abtretung an. Der Kunde ist berechtigt, diese Forderung einzuziehen, solange er nicht in
Zahlungsverzug geraten ist. Soweit dies geschieht, sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu
widerrufen; in diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, uns alle erforderlichen Angaben zu machen,
damit wir in der Lage sind, die Forderung gegenüber den Abnehmern selbst einzuziehen. Wir sind
berechtigt, die Weiterveräußerungs- und Einziehungsermächtigung zu widerrufen, sofern der Kunde
in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten geraten ist oder Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist.
(3) Soweit der Kunde die von uns gelieferte Vorbehaltsware weiterverarbeitet, geschieht dies stets
für uns. Sofern der Kunde auch die Vorbehaltsware anderer Lieferanten  weiterverarbeitet, erstreckt
sich das uns zustehende Vorbehaltseigentum an der weiterverarbeitenden Ware anteilig auf die
Höhe der jeweils offenen, nicht verglichenen Forderungen (Faktura-Endbetrag plus Mehr-
wertsteuer), wie er zwischen dem Kunden und uns vereinbart worden ist.
(4) Soweit die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit anderen Sachen/Gegenständen unter-
schiedslos vermischt wird, steht uns in Höhe der jeweils offenen Forderung (Faktura-Endbetrag plus
Mehrwertsteuer), wie sie zwischen dem Kunden und uns vereinbart worden ist, zu. In dieser Höhe
räumt uns der Kunde Miteigentum ein. Er verwahrt dieses Miteigentum für uns.
(5) Soweit der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherheiten den Nominalwert unserer
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden die ent-
sprechenden Sicherheiten freizugeben; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 8 Gerichtsstand – Sonstiges
(1) Ausschließlicher örtlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ergebenden Streitigkeiten einschließlich etwaiger deliktischer Ansprüche ist der Sitz unserer
Firma (Geschäftssitz); wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu ver-
klagen. Satz 1 gilt nur gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen Sonderverbindungen.
(2) Für alle Verträge gilt deutsches Recht als vereinbart; die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind
ausgeschlossen.
(3) Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten, einschließlich der
Zahlungspflichten es Kunden, ist unser Geschäftssitz. Satz 1 gilt nur gegenüber Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonderverbindungen.

Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen

K. + E. Gessmann GmbH + Co. , Mühlgasse 16, 74211 Leingarten



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


